
Auszug aus dem Internetauftritt der VRM GmbH (www.vrminfo.de): 

„Fahrplanänderungen im VRM zum 10.12.23 

Linien 116, 120, 149, 160 

• Mit dem Wegfall der bisherigen Linie 142 und 171 zum Schulzentrum 
Horhausen werden auf den Linien 116, 120, 149 und 160 die Fahrzeiten 
angepasst und zusätzliche Fahrten angeboten. 

Linien 120, 160 

• Mit dem Wegfall der bisherigen Linie 171 zu den Schulstandorten 
Niederbieber und Neuwied werden auf den Linien 120 und 160 die Fahrzeiten 
angepasst und zusätzliche Fahrten angeboten.“ 

Ergänzende Erläuterungen der Kreisverwaltung Altenkirchen als Schulwegkostenträger: 

Die Schülerbeförderung ist entsprechend der Vorgabe im Schulgesetz Rheinland-Pfalz in die 
Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) integriert. SchülerInnen, die einen 
Fahrtkostenanspruch haben, werden Fahrkarten, die zur Nutzung des ÖPNV berechtigen, 
zur Verfügung gestellt. 

Folgende aus dem Landkreis Neuwied kommende und für die Schülerbeförderung bisher 
nutzbare Buslinien zur IGS Horhausen stehen seit dem Fahrplanwechsel am 10.12.2023 
nicht mehr zur Verfügung: 

• Linie 171 (Horhausen – Neuwied-Niederbieber) und  
• Linie 142 (Straßenhaus – Horhausen/Lautzert), u.a. von/nach Puderbach 

Als Ersatz wurden durch den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) alternative 
Fahrtmöglichkeiten auf folgenden Linien eingeplant: 

116 (Dierdorf / Puderbach – Horhausen) 

120 (RegioBus: Altenkirchen - Flammersfeld - Horhausen - Straßenhaus - Rengsdorf – Neuwied) 

149 ((Neustadt -) Krunkel - Obersteinebach - Pleckhausen – Horhausen) und  

160 (RegioBus: (Horhausen -) Straßenhaus - Kurtscheid - Rengsdorf - Melsbach – Neuwied) 

Betreiber der genannten Linien ist die Fa. Bischoff-Touristik (Tel.: 02686 / 98061-66). Dort 
wie auch bei der Kreisverwaltung sind Faltfahrpläne für die einzelnen Linien erhältlich. 

Die betroffenen SchülerInnen bzw. deren Eltern haben die Möglichkeit, individuelle auf den 
eigenen Wohnort bezogene Fahrplanauskünfte im Internetauftritt der VRM GmbH unter 
https://www.vrminfo.de/fahrplanauskunft/ zu generieren, um so feststellen zu können, ob und 
welche Änderungen im Einzelfall maßgeblich sind. 

Diese Info wird der IGS Horhausen zur Verfügung gestellt und auf deren Homepage 
eingestellt. Gerne stehen Ihnen bei Bedarf folgende Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
Altenkirchen beratend zur Verfügung: 

Herr Guido Kappel (Tel.: 02681/81-2352, guido.kappel@kreis-ak.de) und  

Herr Holger Telke (Tel.:02681/81-2359, holger.telke@kreis-ak.de) 


